Seite 6 des Antrages auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur und regionaler Wachstumsprojekte
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	W

-
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Antragsnummer


Antrag 

auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur und regionaler Wachstumsprojekte

1. Antragsteller
	Name des Projektträgers

     


	PLZ

     
	Ort

     
	Straße, Hausnummer

     


	Landkreis / kreisfreie Stadt

     
	Gemeindekennziffer

     
	Ansprechpartner

     


	Telefon

     
	Fax

     
	E-Mail

     


Bankverbindung

	Kreditinstitut

     
	Bankleitzahl

     
	Kontonummer

     


 FORMCHECKBOX 

Gemeinde oder Gemeindeverband

 FORMCHECKBOX 

steuerbegünstigte juristische Person

 FORMCHECKBOX 

nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete natürliche oder juristische Person; 
in diesem Fall ist die Gesellschaftsstruktur anzugeben

 FORMCHECKBOX 

Sonstige (u. a. Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement); in diesem Fall ist die Gesellschaftsstruktur anzugeben:

	Gesellschafter
	Anteil

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


2.
Art des Vorhabens

Für unterschiedliche Vorhaben ist jeweils ein gesonderter Antrag zu verwenden.

Ich/wir beantrage(n) die Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Mittel) bzw. des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

	für das Projekt

     


	Kurzbeschreibung des Projekts

     


Ich/wir beantrage(n)

2.1
Investitionsvorhaben

 FORMCHECKBOX 

Erschließung und / oder Wiederherrichtung von Industrie- und Gewerbegelände

 FORMCHECKBOX 

Errichtung oder Ausbau von Verkehrsverbindungen zur Anbindung von Gewerbebetrieben oder Gewerbegebieten an das überregionale Verkehrsnetz

 FORMCHECKBOX 

Errichtung oder Ausbau von Energie- und Wasserversorgungsleitungen und – verteilungsanlagen sowie von Kommunikationsleitungen (bis zur Anbindung an das Netz bzw. den nächsten Knotenpunkt)

 FORMCHECKBOX 

Errichtung oder Ausbau von Anlagen für die Beseitigung bzw. Reinigung von Abwasser und Abfall

 FORMCHECKBOX 

Errichtung oder Ausbau von Einrichtungen der beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Umschulung

 FORMCHECKBOX 

Die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbezentren, die kleinen Unternehmen
, in der Regel für fünf, aber nicht mehr als acht Jahre Räumlichkeiten und Gemeinschaftsdienste bereitstellen (Forschungs-, Telematik-, Technologie-, Gründerzentren bzw. –parks u. ä.)

2.2 
Nichtinvestive Maßnahmen

 FORMCHECKBOX 

Umsetzungsvorbereitung von Wachstumsprojekten

 FORMCHECKBOX 

Erstellung integrierter regionaler Entwicklungskonzepte durch Dritte

 FORMCHECKBOX 

Planungs- und Beratungsleistungen zur Vorbereitung oder Durchführung förderfähiger Infrastrukturmaßnahmen durch Dritte

 FORMCHECKBOX 

Regionalmanagement

 FORMCHECKBOX 

Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement

2.3 
Maßnahmen im Rahmen der Experimentierklausel

	 FORMCHECKBOX 

	Art des Vorhaben, bitte unter Ziffer 4. ausführlich beschreiben

     


3. Investitionsort/Sitz des Trägers einer nichtinvestiven Maßnahme

	PLZ

     
	Ort

     
	Straße, Hausnummer

     


	Ort/Gemeindekennziffer

     
	Landkreis/kreisfreie Stadt

     


4. Beschreibung und Begründung des unter Ziffer 2 bezeichneten Vorhabens

Die vorgesehenen Maßnahmen sowie die damit bezweckten Ziele sind ausführlich darzustellen, um den Sachverhalt möglichst ohne zeitraubende Rückfragen beurteilen zu können.

     
5. Ausgaben der Maßnahme und zeitliche Durchführung

5.1 Gesamtausgaben

	Maßnahmen
	Träger
	 FORMCHECKBOX 
 Netto Euro

 FORMCHECKBOX 
 Brutto Euro

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	
	Gesamtausgaben
	     


5.2 Zeitliche Durchführung des Vorhabens

	Beginn

	Tag
	Monat
	Jahr
	Abschluss
	Tag
	Monat
	Jahr

	
	     
	     
	     
	
	     
	     
	     


5.3 Falls Maßnahmen in mehreren Jahren durchgeführt werden

	Jahr
	Maßnahme
	 FORMCHECKBOX 
 Netto Euro

 FORMCHECKBOX 
 Brutto Euro

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


5.4 Folgekosten
	für
	 FORMCHECKBOX 
 Netto Euro

 FORMCHECKBOX 
 Brutto Euro

	Unterhaltung der Gebäude
	     

	Unterhaltung Einrichtung
	     

	Betriebskosten (einschließlich Personal abzüglich evtl. Einnahmen)
	     

	Summe
	     


6. Finanzierung
	Herkunft der Mittel
	 FORMCHECKBOX 
 Netto Euro

 FORMCHECKBOX 
 Brutto Euro
	Prozent der 

Gesamtausgaben

	Eigenmittel
	     
	     

	davon Kredite
	     
	     

	beantragter Zuschuss aus Mitteln der GRW / des EFRE

	     
	     

	Beantragtes Regionalbudget
	     
	     

	sonstige öffentliche Finanzierungshilfen oder
	     
	     

	Beiträge von Unternehmen
	     
	     

	Sonstige Beiträge Dritter (z. B. von Verbänden, anderen Institutionen etc.)

Bezeichnung:      
	     
	     

	Summe
	     
	     


Ich/Wir erkläre/n, zum Vorsteuerabzug 
  FORMCHECKBOX 
 berechtigt zu sein 
 FORMCHECKBOX 
 nicht berechtigt zu sein

Die Vorkalkulation der Gesamtkosten des beantragten Vorhabens enthält Umsatzsteuerbeträge
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein
7. Kumulation von Zuwendungen, frühere Förderungen

Sind für das gleiche Vorhaben bei einer anderen öffentlichen Stelle ebenfalls Zuwendungen 
beantragt oder sollen Zuwendungen beantragt werden?
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wurden von einer anderen Stelle bereits Mittel bewilligt oder in Aussicht gestellt? 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wurden bereits früher Mittel gezahlt? 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

Wurden frühere Anträge abgelehnt? 
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

	Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Höhe, von welcher Stelle

     


Ergänzend für Kooperationsnetzwerke und Clustermanagement:

Wurden an beteiligte Unternehmen in den letzten drei Jahren „De-minimis“-Beihilfen gewährt?

 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

	Wenn ja, an welches Unternehmen, Zeitpunkt, Höhe, von welcher Stelle?

     


8. Auf dem zu erschließenden Gelände sollen folgende Betriebe neu angesiedelt werden

	Firma
	Sitz der Firma
	Produktionsprogramm
	Gelände
	Beschäftigte
	Neugründung (N))

	
	derzeit/zukünftig
	bzw. Gegenstand des Unternehmens
	Bestand/Bedarf/Optionen

in m2
	derzeit 

davon weiblich
	zusätzlich neu
davon weiblich
	Erweiterung (E)
Verlagerung (V)
Zweigbetrieb (Z

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


9.
Erklärungen:

	9.1
Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maßnahmen verwandt (Grundstückserwerb ist, mit Ausnahme bei Einrichtungen nach Teil II-B Ziffer 3.2.7 und 3.2.8 des GRW-Koordinierungsrahmens, nicht förderfähig).

9.2
Ich/Wir erkläre(n), dass die Finanzierung der unter Ziffer 5.4 aufgeführten mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten gesichert ist.

9.3
Das Vorhaben ist mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar; entsprechende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt. 

9.4
Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes werden berücksichtigt; entsprechende Unterlagen sind beigefügt (z.B. wasserrechtliche Genehmigung; emissions-/immissionsrechtliche Genehmigung u.ä.). 

9.5
Mit dem Projekt wurde nicht vor Antragstellung begonnen bzw. projektbezogene Lieferungs- oder Leistungsverträge wurden nicht vor Antragstellung abgeschlossen. Mir/uns ist bekannt, dass bei vorzeitigem Maßnahmebeginn eine Förderung des Projektes/der Maßnahme nicht erfolgen kann.

9.6
Es ist beabsichtigt, die Industrie- und Gewerbeflächen, die mit Hilfe des beantragten Zuschusses erschlossen werden sollen, zielgerichtet und vorrangig förderfähigen Betrieben zur Verfügung zu stellen. 

9.7
Mir/Uns ist von der Bewilligungsstelle bzw. der von ihr ermächtigten Stelle bekannt gemacht worden, dass folgende im Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:

-
Angaben zum Antragsteller (Ziffer 1),

-
Investitionsort/Sitz des Trägers einer nichtinvestiven Maßnahme (Ziffer 3),

-
Beschreibung und Begründung des unter Ziffer 2 bezeichneten Vorhabens, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen (Ziffer 4),

-
Beginn des Vorhabens (Ziffer 5.2 und Ziffer 9.5),

-
Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen (Ziffer 6),

-
Angaben über gegebenenfalls bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer.

Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar ist. Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S.2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. 

Rückforderung von Zuwendungen (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es der NBank, sei es einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission

 FORMCHECKBOX 

bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden oder

 FORMCHECKBOX 

im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.

Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. 
	Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/ unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen oben genannter Stellen.

9.8
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Bundesre​gierung, die Landesregierungen oder der Senat von Berlin den Aus​schüssen der jeweiligen Parlamente Namen sowie Höhe und Zweck der mir/uns gewährten Zuwendung in vertraulicher Weise bekanntgeben. 

9.9
Mir/Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland auf Datenträger gespeichert und in anonymer Form für Zwecke der Statistik und der Erolgskontrolle der Wirtschaftsförderung verwendet werden. 

9.10
Mir/Uns ist bekannt, dass sich an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beteiligen kann und dass in diesem Falle die Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 (Amtsblatt der EG Nr. L 210 ff vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der Verordnung (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 (Amtsblatt der EG Nr. L 210 ff vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der Verordnung (EG) 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 (Amtsblatt EG L 371 vom 27. Dezember 2006) Anwendung findet. 

Nach Art. 38 Abs. 2 vergewissert sich die Kommission im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften, dass in den Mitgliedstaaten Verwaltungs- und Kontrollsysteme vorhanden sind und einwandfrei funktionieren, so dass eine effiziente und ordnungsgemäße Verwendung der Gemeinschaftsmittel sichergestellt ist. Zu diesem Zweck können - unbeschadet der von den Mitgliedstaaten gemäß den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durchgeführten Kontrollen - Beamte oder Bedienstete der Kommission vor Ort die Operationen, die aus den Fonds finanziert werden, und die Verwaltungs- und Kontrollsysteme unter anderem im Stichprobenverfahren kontrollieren.

Nach Art. 69 der VO (EG) 1083/06 informieren der jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige Verwaltungsbehörde über die Vorhaben und die kofinanzierten Programme und sorgen für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Bürger der Europäischen Union und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen das Land Niedersachsen meinen/unseren Namen (insb. Firmennamen) sowie Angaben über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlicht (Verzeichnis der Begünstigten, Art. 7 Abs. 2 (d) VO 1828/2006).

Mir/Uns ist bekannt, dass bei Nichtzustimmung eine Förderung des Projektes/der Maßnahme nicht erfolgen kann.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, ein Hinweisschild nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde am Standort meines/unseres Vorhabens aufzustellen bzw. anzubringen, sowie auf allen Unterlagen (insbesondere auf allen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen) und bei Veröffentlichungen im Internet das in Anhang I zu Art. 9 VO (EG) 1828/2006 vorgeschriebene EU-Emblem, den Verweis auf die Europäische Union sowie die Angabe des Fonds anzubringen, aus dem mein/unser Vorhaben kofinanziert wird.

Darüber hinaus verpflichte(n) ich/wir mich/uns bei einem Infrastruktur- oder Bauvorhaben bzw. bei einem investiven Vorhaben, bei denen der öffentliche Gesamtbeitrag
 mehr als 500.000 Euro beträgt, ein Hinweisschild bzw. eine Erläuterungstafel nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde ab Fertigstellung des Vorhabens dauerhaft aufzustellen bzw. anzubringen.


Welche weiteren Unterlagen dem Antrag beizufügen sind, entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt „Erforderliche Unterlagen“ im Downloadbereich des Internetauftritts der NBank www.nbank.de unter dem Punkt „Wirtschaftsnahe Infrastruktur“ bzw. „Regionale Wachstumsprojekte“.

	     
	
	     

	Ort / Datum
	
	Unterschrift / Stempel Antragsteller 


Die Anträge nehmen entgegen: 

       in Bayern 

       Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

       Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 8/9, 93047 Regensburg

       Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth

       in Berlin 

       Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, 

       Martin-Luther-Straße 105, 10820 Berlin

       in Brandenburg 

       InvestitionsBank des Landes Brandenburg, Postfach 90 02 61, 

       14438 Potsdam

       in Bremen 

       WfG Bremer Wirtschaftsförderung GmbH, Kontorhaus am Markt,  

       Langenstraße 2-4, 29195 Bremen,

       BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und    

       Stadtentwicklung GmbH,  Am Alten Hafen 118, 27568 Bremerhaven

       in Hessen 

       für Vorhaben der Errichtung oder des Ausbaus von Einrichtungen der  

       beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Umschulung:

       InvestitionsBank Hessen AG (IBH), ESF-Consult Hessen,

       Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 65189 Wiesbaden

       für sonstige Vorhaben:

       über die Regierungspräsidien Kassel, Darmstadt und Gießen 

       an Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und  

       Landesentwicklung, Kaiser-Friedrich-Ring 75,  65185 Wiesbaden

       in Mecklenburg-Vorpommern 

       Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern, 

       Johannes-Stelling-Str. 14, 19048 Schwerin, 

       Tel.: 0385-588-0, Fax: 0385-588-5861,

       Email: poststelle@wm.mv-regierung.de

       und Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Hauptsitz Schwerin, 

       Werkstraße 213, 19061 Schwerin,

       Tel.: 0385-6363-0, Fax: 0385-6363-1212, Email: info@lfi-mv.de

       in Niedersachsen 

       Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank, 

       Günther-Wagner-Allee 12 - 16,   

       30177 Hannover, Tel.: 30031-0, Email: info@nbank.de. 

       in Nordrhein-Westfalen 

       über die Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und  

       Münster, an das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes  

       Nordrhein-Westfalen,

       in Rheinland-Pfalz 

       Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,  

       Stiftsstraße 9, 55116 Mainz

       im Saarland 

       Der Minister für Wirtschaft, Am Stadtgraben 6-8,  66111 Saarbrücken. 

       in Sachsen 

       Regierungspräsidium Leipzig, Abteilung Wirtschaft und Arbeit,  

       Braustraße 2, 04107 Leipzig, Regierungspräsidium Chemnitz, 

       Abteilung Wirtschaft und Arbeit, Altchemnitzer Straße 41,

       09120 Chemnitz,

       Regierungspräsidium Dresden, Abteilung Wirtschaft und Arbeit,  

       Stauffenberg Allee 2, 01099 Dresden

       in Sachsen-Anhalt 

       Landesverwaltungsamt, Willy-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle

       in Schleswig-Holstein 

       Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes 

       Schleswig-Holstein, Postfach 7128,  24171 Kiel

       in Thüringen 

       Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur (TMWAI), 

       Referat Infrastruktur/ Tourismus, Max-Reger-Str. 4-8, 99096 Erfurt,

       Thüringer Landesverwaltungsamt (ThLVwA), Referat 500

       Infrastrukturförderung

       Weimarplatz 4, 99423 Weimar

� Gemeinden oder Gemeindeverbände werden als Träger von Infrastrukturmaßnahmen vorzugsweise gefördert.


� Es müssen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung vorliegen.


� Grunderwerb kann mit Ausnahme bei Einrichtungen nach Teil II-B Ziffer 3.2.7 und 3.2.8 des GRW-Koordinierungsrahmens, nicht gefördert werden.


� Bei investiven Maßnahmen z. B. Lage, Gesamtgröße in m2, Netto-Nutzfläche: Flächenangaben für GE-, GI-Flächen und sonstige gewerblich zu nutzende Flächen wie SO oder MI.


� Zu der Erschließung von Industrie- und Gewerbegelände gehören auch Umweltschutzmaßnahmen, soweit sie in einem unmittelbaren sachlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme stehen und für deren Umsetzung erforderlich sind. Zur Wiederherrichtung gehört auch die Beseitigung von Altlasten, soweit sie für eine wirtschaftliche Nutzung erforderlich und wirtschaftlich vertretbar ist.


� Sofern die Unternehmen einem innovativen Wirtschaftszweig (z. B. High-tech-Branche) angehören, können sich auch mittlere Unternehmen ansiedeln; kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der jeweils geltenden Definition der EU-Kommission; Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-V auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABL EG L 10/33 vom 13. Januar 2001) in Verbindung mit der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend der Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl Nr. L 124/36 vom 20. Mai 2003).


� Anträge sind vor Maßnahmebeginn zu stellen. Unter Beginn der Maßnahme wird grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages verstanden. Bei Baumaßnahmen gelten Planung und Bodenuntersuchung nicht als Beginn des Vorhabens. Der Grunderwerb wird, mit Ausnahme bei Einrichtungen nach Teil II-B Ziffer 3.2.7 und 3.2.8 des GRW-Koordinierungsrahmens, nicht als Beginn des Vorhabens angesehen.


� ggf. inkl. Mittel aus den Regionalisierten Teilbudgets der Landkreise und kreisfreien Städte


� VO (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 �EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. EG L 379/5 vom 28. Dezember 2006)


� Ggf. Anlage beifügen


� Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus den beantragten Zuschüssen (EU-Mittel, Landesmittel) und der öffentlichen Kofinanzierung. Eigenmittel zählen nur dazu, wenn der Antragsteller eine öffentliche Einrichtung ist.





Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank   Günther-Wagner-Allee 12–16   30177 Hannover  Telefon 0511. 30031-0   Telefax 0511. 30031-300   info@nbank.de   www.nbank.de



